
R e c h t s p r e c h u n g

Zivil- und Familienrecht
§§ 13, 14 EheVO.
Gibt eine geschiedene Ehefrau, der im Scheidungs

verfahren ein Unterhaltsbeitrag auf Zeit bewilligt wor
den ist, unmittelbar vor Ablauf der Zahlungsfrist eine 
von ihr bis dahin ausgeübte Berufstätigkeit angeblich 
aus Gesundheitsgründen auf, ohne die ihr gebührenden 
Leistungen der Sozialversicherung und des Betriebes in 
Anspruch zu nehmen, so rechtfertigt dieses Verhalten 
den Verdacht, daß sie ihre Unterhaltsbedürftigkeit 
selbst herbeigeführt hat, um sich die Fortzahlung des 
Unterhaltsbeitrages zu sichern. Das Gericht hat sich in 
einem solchen Falle sachlich damit auseinanderzusetzen, 
ob der Frau eine ihrem Gesundheitszustand entspre
chende und angemessen entlohnte Arbeit ohne beson
dere Schwierigkeit hätte nachgewiesen werden können.

OG, Urt. vom 4. August 1960 — 1 ZzF 36/60.
Die Parteien waren Eheleute. Ihre Ehe wurde am 24. Ja

nuar 1957 rechtskräftig geschieden. Im Scheidungsprozeß 
haben die Parteien einen Vergleich abgeschlossen, wonach 
sich der Verklagte verpflichtete, ab Rechtskraft der Schei
dung auf die Dauer von zwei Jahren an die Klägerin 
einen monatlichen Unterhalt von 60 DM zu zahlen.

Mit ihrer am 12. Januar 1959 erhobenen Klage verlangt 
die Klägerin gemäß § 14 EheVO die Weiterzahlung des 
Unterhalts. Sie behauptet, daß es ihr nicht gelungen sei, 
sich einen eigenen Erwerb zu schallen. Sie habe nur kurze 
Zeit arbeiten können. Ihr Gesundheitszustand habe sie 
gezwungen, die Arbeit wieder aufzugeben. Da sich das 
Einkommen des Verklagten und seine sonstigen Verhält
nisse nicht geändert hätten, sei ihm zuzumuten, weiterhin 
die 60 DM zu zahlen.

Der Verklagte hat Klagabweisung beantragt. Er hat be
stritten, daß die Klägerin sich in den zwei Jahren nach 
Scheidung der Ehe hinreichend bemüht habe, sich in den 
Arbeitsprozeß einzugliedern. Wenn sie vorübergehend 
krank sei und vorher in einem Arbeitsrechtsverhältnis ge
standen habe, habe sie Anspruch auf Leistungen aus der 
Sozialversicherung und auf Lohnausgleich. Sie habe aber 
ihre Arbeit eigenmächtig aufgegeben, ohne sich krank zu 
melden.' Wenn sie dadurch unterhaltsbedürftig geworden 
sei, habe er dies nicht zu vertreten. Sie betreue auch den 
Sohn, der,, obwohl noch minderjährig, ein auskömmliches 
Einkommen habe, um seine Mutter für die ihm geleisteten 
Dienste mit unterhalten zu können.

Das Kreisgericht hat Beweis erhoben durch Beiziehung 
eines amtsärztlichen Gutachtens über die Arbeitsfähigkeit 
der Klägerin.

Mit Urteil vom 4. August 1959 hat es die Klage abge
wiesen. Es ist der Auffassung, daß die Klägerin bei der 
durch das amtsärztliche Zeugnis festgestellten Erwerbs
minderung von nur 50 % in der Lage sei, ihren Unterhalt 
selbst zu verdienen. Da sie in einem Arbeitsrechtsverhält
nis gestanden, sich aber nicht habe krankschreiben lassen, 
andererseits aber für leichte Arbeiten einsatzfähig sei, 
sei es dem Verklagten nicht zumutbar, weiterhin Unter
halt zu zahlen.

Gegen dieses Urteil hat die Klägerin Berufung einge- ■ 
legt. Das Kreisgericht habe nicht geprüft, ob sie vor dem
23. September 1958 überhaupt in der Lage gewesen sei, 
eine Arbeit aufzunehmen. Sie sei krank und in ständiger 
ärztlicher Behandlung gewesen. Die am 23. September 1958 
aufgenommene Arbeit habe sie nur deshalb aufgegeben, weil 
sie gesundheitlich zusammengebrochen sei. Sie stehe auch 
heute noch in ärztlicher Behandlung und sei nicht arbeits
fähig. Sie beziehe Fürsorgeunterstützung.

Das Bezirksgericht hat eine ärztliche Auskunft über den 
Gesundheitszustand der Klägerin und eine Lohnbescheini
gung des Verklagten beigezogen.

Mit Urteil vom 24. Februar 1960 hat es das kreisgericht
liche Urteil abgeändert und den Verklagten über den
24. Januar 1959 hinaus zur weiteren Zahlung von monat
lich 60 DM Unterhalt verurteilt. Es hat ausgeführt, daß die 
Arbeitsniederlegung der Klägerin am 7. Januar 1959 nicht 
mutwillig gewesen sei. Sie habe die Arbeit als Putzfrau 
nicht ausüben können, da sie an Mangeldurchblutung des 
Herzmuskels und chronischer Venenentzündung am linken 
Bein leide. Sie sei nur zu 50% erwerbsfähig. Zur Zeit sei 
sie nicht in der Lage, ihren Unterhalt in vollem Umfang 
selbst zu verdienen. Der Verklagte sei daher verpflichtet, 
weiterhin einen Beitrag' zu ihrem Unterhalt zu leisten. 
Er sei zur Zahlung des bisherigen Beitrages wirtschaftlich 
auch in der Lage. Er habe zur Zeit ein monatliches Netto
einkommen von 340 DM und sei weiteren Personen nicht 
unterhaltspflichtig. Seine jetzige Ehefrau habe selbst ein 
Einkommen von 120 DM monatlich.

Gegen dieses Urteil richtet sich der Kassationsantrag des 
Generalstaatsanwalts der Deutschen Demokratischen Repu
blik, der Erfolg hatte.

Aus den G r ü n d e n :
Es ist dem Generalstaatsanwalt darin zuzustimmen, 

daß das Verhalten der Klägerin, die etwa 20 Monate 
nach Scheidung der Ehe erstmalig eine Erwerbstätigkeit 
aufgenommen hat, um diese bereits nach drei Monaten 
wieder aufzugeben, ohne die ihr gebührenden Leistun
gen der Sozialversicherung und des Betriebes in An
spruch zu nehmen, auffällig anmutet. Da der Zeitpunkt 
der Arbeitsaufgabe mit dem Wegfall des durch Urteil 
festgelegten Unterhalts zusammenfiel, liegt die Ver
mutung nahe, daß sie ihre Unterhaltsbedürftigkeit 
selbst herbeigeführt hat, um den endgültigen Wegfall 
eines Unterhaltsanspruchs gegen den Verklagten zu ver
meiden.

Das Bezirksgericht hätte also die Klägerin persönlich 
dazu hören und ihre Erklärungen kritisch würdigen 
müssen. Ihre Darlegungen in beiden Instanzen waren 
nicht ausreichend, die Vermutung eines arglistigen 
Verhaltens gegenüber dem Verklagten zu entkräften. 
Die ihr bewilligte Zweijahresfrist diente dazu, daß sie 
sich in die durch die Scheidung der Ehe bedingten ver
änderten Verhältnisse eingewöhnte und entsprechend 
ihrem Gesundheitszustand in eine Erwerbstätigkeit ein
reihte. Es wäre daher Sache des Bezirksgerichts 
gewesen, die Darlegungen der Klägerin, daß sie vor 
dem 23. April 1958 gesundheitlich nicht in der Lage 
gewesen sei, eine Erwerbstätigkeit auszuüben, nach 
näherer Erörterung mit den Parteien gegebenenfalls 
durch Beweiserhebung zu klären. Die Klägerin hat 
behauptet, daß sie ständig in ärztlicher Behandlung 
gestanden habe. Diese Angabe ist zu uribestimmt. Für 
die sie behandelnden Ärzte müßte es jedenfalls möglich 
sein, an Hand ihrer Krankenblätter eine Auskunft 
darüber zu geben, ob und- in welchem Umfange die 
Klägerin in dieser Zeit arbeitsunfähig gewesen ist. Die 
bei den Akten befindlichen ärztlichen Auskünfte ge
nügten ihrem Inhalt nach nicht, um beurteilen zu kön
nen, ob die Klägerin in der Zweijahresfrist gesund
heitlich in der Lage war, eine Erwerbstätigkeit voll 
oder wenigstens irr beschränktem Umfange aufzuneh
men. Beide Auskünfte geben nur den Gesundheits
zustand der Klägerin wieder, wie er sich für die beteilig
ten Ärzte kurze Zeit vor bzw. n a c h  Ablauf der Zwei
jahresfrist darstellte. Auch die Bekundung der Zeu
gin W. war nicht geeignet, ausreichende Feststellungen 
über die zwischenzeitliche Erwerbsfähigkeit der Klä
gerin zu treffen Danach war sie nur zeitweilig an das 
Bett gefesselt. Im wesentlichen träfe aber auch der von 
ihr geschilderte Zustand allenfalls auf das Jahr 1959 
zu, nicht aber auf die vorangegangene Zeit, in der die 
Klägerin gehalten war, eine Erwerbstätigkeit aufzu
nehmen.

Aus der so durchgeführten eingehenden Beweis
erhebung hätte das Bezirksgericht auch feststellen 
können, ob das Verhalten der Klägerin arglistig war. 
Sollte ihr Gesundheitszustand in den zwei Jahren nach 
Scheidung der Ehe wirklich so gewesen sein, daß sie 
nicht oder doch nur unter ihr nicht zumutbaren An
strengungen in der Lage war, eine wenn auch leichte 
Arbeit aufzunehmen, dann könnte daraus gefolgert 
werden, daß dieser Umstand nicht ohne Einfluß auf 
ihren Entschluß, die Arbeit aufzugeben, war, könnte 
also von einem arglistigen Verhalten nicht gesprochen 
werden. Andernfalls aber, d. h. wenn ihr Gesundheits
zustand auch in den kritischen zwei Jahren so war, 
wie er in der Äußerung des Dr. med. F. beurteilt wird, 
wenn ihr also die Aufnahme einer sitzenden Tätigkeit 
zuzumuten war und durch eine Auskunft eines zustän
digen staatlichen Organs festgestellt werden konnte, ob 
der Klägerin eine ihrem Gesundheitszustände ent
sprechende leichte und angemessen entlohnte Arbeit 
ohne besondere Schwierigkeiten hätte vermittelt werden 
können, würde eine Verpflichtung des Verklagten zur 
weiteren Unterhaltszahlung entfallen. ‘ Ein je nach den 
Umständen zu bemessender Beitrag zum Unterhalt 
wäre aber auf jeden Fall nur dann gerechtfertigt, wenn
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